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Landeshauptstadt Mainz
Amt für Jugend und Familie 
Kindertagesstätten/Kindertagespflege
Bonifazius-Turm A, 9.OG
Rhabanusstraße 3
55118 Mainz

Stadtverwaltung Mainz
Amt für Jugend und Familie 
Kindertagesstätten/Kindertagespflege
Bonifazius-Turm A, 9.OG
Rhabanusstraße 3
55118 Mainz

Antrag auf Genehmigung zum Abschluss eines weiteren Vertrages in der Kindertagespflege
Der Antrag auf Genehmigung eines Mehrvertrages muss vor Betreuungsbeginn des Kindes gestellt werden.

Angaben zur antragstellenden Kindertagespflegeperson

Familienname Vorname/n

Straße | Hausnummer PLZ  Ort

Telefon E-Mail

Wie viele Kinder betreuen Sie bereits?     Der wievielte Vertrag soll genehmigt werden? 

Angaben zur erziehungsberechtigten Person

Familienname Vorname/n

Straße | Hausnummer PLZ  Ort

Telefon E-Mail

Angaben zu einer weiteren erziehungsberechtigten Person

Familienname Vorname/n

Straße | Hausnummer PLZ  Ort

Telefon E-Mail

Angaben zum betreuten Kind

Familienname Vorname/n Geburtsdatum

Die Betreuung des Tagespflegekindes beginnt ab  
und es wird zu folgenden Zeiten betreut  

Wichtiger Hinweis
Ein aktueller Wochenbelegungsplan mit vollständigen Namen und Geburtsdaten aller Tagespflegekinder ist beizufügen.

Informationen zur Verwendung Ihrer Daten finden Sie unter www.mainz.de/dsgvo.
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